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dens (S. 47-245), betritt mit diesem Beitr•g, der den Umf2ng einer Monogn· 
phio •u.fweist, wissenschaftliches Neulmd und erörtert auf der Grundlage zum 
großen Teil ungedrucl.ter Consilia deutscher und italienischer Juristen ver­
schiedenanige Fngen der stiidtiscbeo und territori.Jen Rechtspraxis und der 
ReichsverfiiSSung. - Erich MEUTHEN, Nikobus von Kues als Jurist (S. 247-275), 
geht mit souveräner S•chkenntnis der Fnge nach, welche Spuren d.s sechsjäh­
rige Studium des kmonischen Rochtos in Padua in Lehen und Werk des Cuso· 
nus hinterbsscn haL - H..,..Jürgen BECKER, Päpstliche Gesetzgebung und 
Kodiflkwonspläne für d.s k.nonische Recht im 15. und 16. J>hrhundert 
(S. 277 -295), pllidien für eine stiirkere Berücksichtigung d., spätma. wo ni­
sehen Rochtos und skizziert die :Sedeurung der päpstlichen Gesetzgebung vom 
15. Jh. bis zu den Correctores Romwi.- Thomos KAUFMANN, Die Gutachter­
tätigkeit der Theologischen F.kultät Rostock n.ch der Reform.tion (S. 297-
333). - Khus SCHREINER, .Got is selve recht". Angewmdte Theologie in 
Rechtsordungen und Rechuver&luen des späten MitteWten (S. 335-368), 
untersucht die Wechselwirkung von Theologie und Recht und uigt u. a. am 
Beispiel der öffentlichen Kirchenbußen, der Judentoluanz und des .Richten(s) 
noch Gnade", wie theologische Reflexionen die spätm2. Rechtspraxis beeinfiußt 
haben. - Dieunar WJLLOWE!T, Die Gleichwtigkeit des Ungleichzeitigen. 
Rationales und tnditionales Rechtsdenken im •usgehenden MitteWter (S. 36~ 
385), geht am Beispiel der .Rezeptionsbndscbah" Fr.oken den Personen, 
Schriften und lnstirutionen nach, die im 15. Jh. zum Wmdel der Rechtskulrur 
beitrugen.- Peter MORA.W, Vom bogen und nur kurze Zeit erfolp-eichen Weg 
zu einem einheitlichen Verfassungsverständnis in der älteren deutschen Ge­
schichte (S. 387-405), umreißt in einem weitgespmnten Bogen zenuale Prob­
leme der Verfassungsgeschichte des römisch-deutschen Reiches im späten MA 
und in der frühen Neuzeit und m.cht auf Forschungsd..rderate •ufmerksam.­
Rainet C. SCHWINGES, Zur Professionalisierung gelehrter Tätigkeit im deut· 
sehen SpätmitreWter {S. 473-493), wgt, wie die im Laufe des 15.Jh. stetig 
wachsende Zahl von Universitätsbesuchern zur Entstehung neuer lleru&srruk­
turen führte; erst im frühen 16. Jh. fand der durch die Akademisitrung erzeugte 
.Angebotsdruek" eine Lösung. Fnnz Fudu 

Manhiu LENTZ, Koofiikt, Ehre, Ordnung. Untersuchungen zu den 
Schmähbriefen und Schandbildern des späten MitteWters und der frühen 
Neuzeit (co.. 1350 bis 1600). Mit einem illunritrten K.talog der Überlieferung 
(Veröffentlichungen der Historisehen Kommission für N"..ders.chsen und 
Bremen 217) HaiUiover 2004, Hahn, 383 S., zahlreiche Abb., ISBN 3-7752· 
60V·X, EUR 39. - .Darin hast du bisluggelogen wie ein zuchtloser, rotbär­
tiger, roter Ritter, Schalck und Bösewicht, der treubrüchig .a seinem Eid, Brief 
und Siegel wird. Nun werden wir unterrichtet, d.ß dich eine Hure aus der 
Metergasse zu Erfurt in der Wiege verwechselt habe ... •. Diese deftige Be­
schimpfung entstammt nicht einer polirisch oder religiöo motivierten und mit 
persönlichen Diffamierungen gespiekten Streitschrift, sondern einem- etwas 
förmlich ausgedrüekt - außerprozessualen Srre.itbeilegungs- bzw. Veruar;s­
erfüllungserzwingungsmittel: einer oft mit einem Schandbild gunierren, an 


